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Anfrage 
Feuerwehrbeschaffungskartell 
 
 
Hintergrund: 
Das Bundeskartellamt hat Anfang 2011 festgestellt, dass sich vier führende Hersteller von Feuerwehr-
Löschfahrzeugen (größer als 7,5 t) von Oktober 1998 bis Mai 2009 zu einem wettbewerbswidrigen Kartell 
zusammengeschlossen hatten. Die vier betroffenen Firmen Albert Ziegler GmbH & Co KG, die Rosenbauer 
Internationale AG / Rosenbauer Feuerwehrtechnik GmbH, die Iveco Magirus Brandschutztechnik GmbH 
sowie die Schlingmann GmbH & Co KG haben im vorgenannten Zeitraum  ein verbotenes Preis- und 
Quotenmodell praktiziert und den Markt für Feuerwehrfahrzeuge wettbewerbswidrig untereinander 
aufgeteilt.  
Dem Deutschen Städte- und Gemeindebund ist es nach intensiven Verhandlungen federführend für die 
kommunalen Spitzenverbände gelungen, eine außergerichtliche Schadensregulierung mit den genannten 
Firmen zu vereinbaren.  
Angesichts der erheblichen Kostenrisiken, die mit einer gerichtlichen Auseinandersetzung für Kommunen 
verbunden sind, empfehlen die kommunalen Spitzenverbände den Städten, Gemeinden und Landkreisen 
ausdrücklich den Beitritt zu der außergerichtlich erreichten Schadensregulierung. 
(Quelle: Hessische Städte- und Gemeinde-Zeitung Nr. 7/8 – Juli/August 2013, Seiten 240 – 243) 
 
 
Fragen: 
 
1.) Hat die Gemeinde Niedernhausen in dem Zeitraum vom 1.1.2000 bis 23.6.2004 (nur für diesen Zeitraum  
     konnten lt. Gutachten kartellbedingte Preiseffekte zulasten der Kommunen festgestellt werden) auch  
     Feuerwehrfahrzeuge von den vier genannten Herstellern gekauft? 
 
2.) Wenn ja, ist die Gemeinde Niedernhausen der empfohlenen außergerichtlichen Schadensregulierung  
     beigetreten oder hat selbst mit rechtlichen Mitteln versucht, Schadenersatz für die überhöhten Preise  
     der Kartellfirmen zu erhalten? 
 

 


